
 

Synopse 
 

 

Handelsverband Bayern e.V. 

Satzung 

 

Aktuelle Fassung der Satzung 

vom 5.7.2023 

 

 

 

§ 1 

Name und Sitz des Verbandes 

 

Der Verein führt seit dem 02.07.2012 den Na-

men „Handelsverband Bayern e.V.". 

 

 

1. Der Verein ist im Vereinsregister beim Amts-

gericht München eingetragen. 

 

2. Der Sitz des Vereins ist München. 

 

 

§ 2 

Zweck des Verbandes 

 

1. Der Zweck des Verbandes ist die Wahrneh-

mung und Förderung der wirtschaftlichen, beruf-

lichen und sozialen Interessen des Handels, so-

wie die bestmögliche Betreuung seiner Mitglie-

der. Insbesondere bezweckt er: 

 

a) Den Mitgliedern in allgemeinen Wirtschafts-, 

Rechts- und Steuerfragen, vor allem in allen 

Handelsfragen, Rat und Auskunft zu erteilen 

und ihre berechtigten Anliegen bei den zuständi-

gen Stellen zu unterstützen. 

 

b) In Fühlungnahme mit den zuständigen Stellen 

den sozialen Frieden zu fördern, vor allem durch 

Verhandlungen mit den Gewerkschaften und 

Handelsverband Bayern e.V. 

Satzung 

 

Aktuelle Fassung der Satzung 

vom 10.6.2026 

 

 

 

§ 1 

Name und Sitz des Verbandes 

 

1. Der Verein führt seit dem 02.07.2012 den Na-

men „Handelsverband Bayern e.V.", folgend 

kurz „Verband“ genannt. 

 

2. Der Verein ist im Vereinsregister beim Amts-

gericht München eingetragen. 

 

3. Der Sitz des Vereins ist München. 

 

 

§ 2 

Zweck des Verbandes 

 

1. Der Zweck des Verbandes ist die Wahrneh-

mung und Förderung der wirtschaftlichen, beruf-

lichen und sozialen Interessen des Handels, so-

wie die bestmögliche Betreuung seiner Mitglie-

der. Insbesondere bezweckt er: 

 

a) Den Mitgliedern in allgemeinen Wirtschafts-, 

Rechts- und Steuerfragen, vor allem in allen 

Handelsfragen, Rat und Auskunft zu erteilen und 

ihre berechtigten Anliegen bei den zuständigen 

Stellen zu unterstützen. 

 

b) In Fühlungnahme mit den zuständigen Stellen 

den sozialen Frieden zu fördern, vor allem durch 

Verhandlungen mit den Gewerkschaften und 
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Abschluss von Tarifverträgen für Mitglieder mit 

Tarifbindung sowie einen Streikfonds zu errich-

ten, um finanzielle Schäden seiner Mitglieder 

durch Arbeitskampfmaßnahmen, deren Austra-

gung im Interesse des Berufsstandes liegt, fi-

nanziell zu mildern. 

 

c) Den Mitgliedern Rechtsschutz zu gewähren 

durch Vertretung vor den Arbeits- und Sozialge-

richten sowie Beratung und Hilfe in Rechtsange-

legenheiten, die mit deren beruflicher Tätigkeit 

im Zusammenhang stehen. 

 

d) Lauteren Wettbewerb zu fördern und unlaute-

ren Wettbewerb jeder Art zu bekämpfen. 

 

e) Durch Erwerb der Mitgliedschaft in anderen 

Organisationen und Institutionen die Interessen 

des Handels zu wahren und zu fördern. 

 

f) Die Interessen des Handels als Berufsgruppe 

bei gesetzgebenden Körperschaften, Ministe-

rien, Verwaltungsbehörden, Körperschaften des 

öffentlichen und privaten Rechts zu vertreten 

und hierbei Auskünfte zu erteilen, Gutachten zu 

erstellen und Unterstützung zu gewähren. 

 

g) Die Öffentlichkeit über die Belange des Han-

dels und die Meinungsbildung in der Branche zu 

informieren und hierdurch das Ansehen des 

Handels in der Öffentlichkeit zu heben. 

 

2. Eine parteipolitische Betätigung und die Ver-

folgung konfessioneller Ziele sind ausgeschlos-

sen. 

 

3. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wird 

nicht bezweckt. 

 

 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

den Abschluss von Tarifverträgen für Mitglieder 

mit Tarifbindung, sowie einen Streikfonds zu er-

richten, um finanzielle Schäden seiner Mitglieder 

durch Arbeitskampfmaßnahmen, deren Austra-

gung im Interesse des Berufsstandes liegt, fi-

nanziell zu mildern. 

 

c) Den Mitgliedern Rechtsschutz zu gewähren 

durch Vertretung vor den Arbeits- und Sozialge-

richten sowie Beratung und Hilfe in Rechtsange-

legenheiten, die mit deren beruflicher Tätigkeit 

im Zusammenhang stehen. 

 

d) Lauteren Wettbewerb zu fördern und unlaute-

ren Wettbewerb jeder Art zu bekämpfen. 

 

e) Durch Erwerb der Mitgliedschaft in anderen 

Organisationen und Institutionen die Interessen 

des Handels zu wahren und zu fördern. 

 

f) Die Interessen des Handels als Berufsgruppe 

bei gesetzgebenden Körperschaften, Ministe-

rien, Verwaltungsbehörden, Körperschaften des 

öffentlichen und privaten Rechts zu vertreten 

und hierbei Auskünfte zu erteilen, Gutachten zu 

erstellen und Unterstützung zu gewähren. 

 

g) Die Öffentlichkeit über die Belange des Han-

dels und die Meinungsbildung in der Branche zu 

informieren und hierdurch das Ansehen des 

Handels in der Öffentlichkeit zu heben. 

 

2. Eine parteipolitische Betätigung und die Ver-

folgung konfessioneller Ziele sind ausgeschlos-

sen. 

 

3. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wird 

nicht bezweckt. 

 

 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 
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1. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Allen Mitglie-

dern stehen die gleichen Rechte zu. 

 

2. Die Mitgliedschaft können erwerben alle na-

türlichen und juristischen Personen, Handelsge-

sellschaften und andere nicht rechtsfähige Per-

sonenmehrheiten, die Handel, gleich mit wel-

chen Produkten oder Leistungen, in welcher 

Betriebsform und -größe und auf welchem Ver-

triebsweg, betreiben oder eine mit dem Handel 

in Zusammenhang stehende Funktion oder 

Dienstleistung ausüben. Von der Mitgliedschaft 

werden alle Niederlassungen des Unterneh-

mens erfasst. 

 

3. Die Beitrittserklärung ist schriftlich an die für 

den Sitz der gewerblichen Niederlassung zu-

ständige Bezirksgeschäftsstelle zu richten. 

 

 

4. Über die Aufnahme entscheidet der Vorsit-

zende des Bezirks nach Anhörung der Ge-

schäftsführung, jedoch mit der Maßgabe, dass 

eine Ablehnung nur durch den Bezirksvorstand 

erfolgen kann. Dieser entscheidet mit einfacher 

Mehrheit. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 

Tag der Aufnahme. 

 

 

5. a) Ab dem 01.05.2010 beitretende Unterneh-

men erwerben mit der Mitgliedschaft im Han-

delsverband Bayern zugleich die Mitgliedschaft 

im Handelsverband Deutschland – HDE e.V. 

(HDE) und allen anderen Landesverbänden. 

 

 

b) Begründet ein Unternehmen eine zentrale 

Mitgliedschaft gemäß § 7 der HDE-Satzung, 

dann führt dies automatisch zugleich zu einer 

Mitgliedschaft im Handelsverband Bayern. En-

det die zentrale Mitgliedschaft gemäß § 7 der 

HDE-Satzung, so endet damit auch automatisch 

und zum gleichen Zeitpunkt die Mitgliedschaft 

im Handelsverband. 

1. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Allen Mitglie-

dern stehen die gleichen Rechte zu. 

 

2. Die Mitgliedschaft können erwerben alle na-

türlichen und juristischen Personen, Handelsge-

sellschaften und andere nicht rechtsfähige Per-

sonenmehrheiten, die Handel, gleich mit wel-

chen Produkten oder Leistungen, in welcher 

Betriebsform und -größe und auf welchem Ver-

triebsweg, betreiben oder eine mit dem Handel 

in Zusammenhang stehende Funktion oder 

Dienstleistung ausüben. Von der Mitgliedschaft 

werden alle Niederlassungen des Unterneh-

mens erfasst. 

 

3. Die Beitrittserklärung ist schriftlich oder in di-

gitaler Form an die für den Sitz der gewerbli-

chen Hauptniederlassung zuständige Bezirks-

geschäftsstelle zu richten. 

 

4. Über die Aufnahme entscheidet der Vorsit-

zende des Bezirks nach Anhörung der Ge-

schäftsführung, in Abstimmung mit der Be-

zirksgeschäftsführung, jedoch mit der Maß-

gabe, dass eine Ablehnung nur durch den 

Bezirksvorstand erfolgen kann. Dieser entschei-

det mit einfacher Mehrheit. Die Mitgliedschaft 

beginnt mit dem Tag der Aufnahme. 

 

5. a) Ab dem 01.05.2010 beitretende Unterneh-

men erwerben mit der Mitgliedschaft im Han-

delsverband Bayern Verband zugleich die Mit-

gliedschaft im Handelsverband Deutschland - 

HDE - e.V. (HDE) und allen anderen Landesver-

bänden. 

 

b) Begründet ein Unternehmen eine zentrale 

Mitgliedschaft gemäß § 7 der HDE-Satzung, 

dann führt dies automatisch zugleich zu einer 

Mitgliedschaft im Handelsverband Bayern Ver-

band. Endet die zentrale Mitgliedschaft gemäß 

§ 7 der HDE-Satzung, so endet damit auch au-

tomatisch und zum gleichen Zeitpunkt die Mit-

gliedschaft im Handelsverband Verband. 
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6. Unternehmen, die vor diesem Stichtag Mit-

glied des Verbandes waren, können gegenüber 

der Hauptgeschäftsführung des Verbandes, vor-

mals Landesverband des Bayerischen Einzel-

handels e.V., in München schriftlich erklären, 

dass sie die Mitgliedschaft im HDE zusätzlich 

erwerben wollen. Die Mitgliedschaft im HDE be-

ginnt mit dem Tag der Aufnahme. 

 

7. Außerordentliche Mitglieder können Perso-

nen, Unternehmen oder Institutionen werden, 

die nicht von Ziff. 2 erfasst werden, deren Auf-

nahme aber im Interesse des Verbandes liegt. 

Außerordentliche Mitglieder werden vom Präsi-

dium aufgenommen. Das Präsidium bestimmt 

auf Vorschlag des Vorstandes ihre Beitrags-

höhe. Die Verwaltung dieser Beiträge obliegt 

dem Vorstand. Außerordentliche Mitglieder neh-

men an Verbandsversammlungen beratend teil. 

 

 

 

8. Es können Fördermitgliedschaften begründet 

werden. Fördernde Mitglieder können alle natür-

lichen und juristischen Personen werden, die 

keinen Handel betreiben, sich aber mit dem 

Handelsverband Bayern verbunden fühlen und 

dessen satzungsgemäße Ziele finanziell unter-

stützen wollen. Diese haben einen angemesse-

nen Beitrag zu zahlen. Sie haben kein Stimm-

recht und grundsätzlich keinen Anspruch auf die 

Dienstleistungen des Handelsverbands Bayern.  

 

 

9. Die Mitgliedschaft ist vererblich. 

 

10. Geht der Handelsbetrieb eines Mitgliedes 

oder ein Betriebsteil auf einen Anderen über 

oder tritt ein Wechsel der Rechtsform ein, wird 

der Rechtsnachfolger Mitglied des Verbandes, 

wenn er zu erkennen gibt, dass er in den Ver-

einseintritt einwilligt. Die vorbehaltlose Entrich-

tung des Mitgliedsbeitrages gilt als Einwilligung 

 

c) Unternehmen, die vor diesem Stichtag Mit-

glied des Verbandes waren, können gegenüber 

der Hauptgeschäftsführung des Verbandes, vor-

mals Landesverband des Bayerischen Ein-

zelhandels e.V., in München schriftlich erklären, 

dass sie die Mitgliedschaft im HDE zusätzlich er-

werben wollen. Die Mitgliedschaft im HDE be-

ginnt mit dem Tag der Aufnahme. 

 

6. Außerordentliche Mitglieder können Perso-

nen, Unternehmen oder Institutionen werden, 

die nicht von Ziff. 2 erfasst werden, deren Auf-

nahme aber im Interesse des Verbandes liegt. 

Außerordentliche Mitglieder werden vom Vor-

stand Präsidium aufgenommen und deren 

Beitragshöhe vom Vorstand bestimmt. Das 

Präsidium bestimmt auf Vorschlag des Vor-

standes ihre Beitragshöhe. Die Verwaltung 

dieser Beiträge obliegt dem Vorstand. Außer-

ordentliche Mitglieder nehmen an Verbandsver-

sammlungen beratend teil. 

 

7. Es können Fördermitgliedschaften begründet 

werden. Fördernde Mitglieder können alle natür-

lichen und juristischen Personen werden, die 

keinen Handel betreiben, sich aber mit dem 

Handelsverband Bayern Verband verbunden 

fühlen und dessen satzungsgemäße Ziele finan-

ziell unterstützen wollen. Diese haben einen an-

gemessenen Beitrag zu zahlen. Sie haben kein 

Stimmrecht und grundsätzlich keinen Anspruch 

auf die Dienstleistungen des Handelsverbands 

Bayern Verbands.  

 

8. Die Mitgliedschaft ist vererblich. 

 

9. Geht der Handelsbetrieb eines Mitgliedes 

oder ein Betriebsteil auf einen Anderen Dritten 

über oder tritt ein Wechsel der Rechtsform ein, 

wird der Rechtsnachfolger Mitglied des Ver-

bandes, bleibt die Mitgliedschaft bestehen. 

wenn er zu erkennen gibt, dass er in den Ver-
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in diesem Sinne. 

 

 

 

 

§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

1. Die Mitglieder des Verbandes haben An-

spruch auf Rat und Unterstützung in allen wirt-

schaftlichen, beruflichen, rechtlichen und sozia-

len Fragen, soweit diese gemäß § 2 in das Auf-

gabengebiet des Verbandes fallen. 

 

2. Die Ausübung der aus der Mitgliedschaft fol-

genden Rechte setzt die Erfüllung der Mitglieds-

pflichten, insbesondere die Beachtung der Be-

schlüsse der zuständigen Vereinsorgane, sowie 

die Erfüllung der Beitragspflicht gemäß § 6 vo-

raus. 

 

 

§ 5 

Mitgliedschaft ohne Tarifbindung „OT“ 

 

1. a) Eine OT-Mitgliedschaft gilt verbandsrecht-

lich ab dem Zeitpunkt, in dem die schriftliche Er-

klärung über den Ausschluss der Tarifbindung in 

der Hauptgeschäftsstelle des Handelsverbands 

Bayern zugegangen ist. Die OT-Mitgliedschaft 

endet verbandsrechtlich mit Zugang des Wider-

rufs der OT-Mitgliedschaft in der Hauptge-

schäftsstelle. 

 

 

b) Im Falle des Bestehens einer Zentralmitglied-

schaft i. S. d. § 3 Ziff. 5 b) dieser Satzung führt 

ein Statuswechsel des jeweiligen Unternehmens 

im Hinblick auf eine Mitgliedschaft mit bzw. ohne 

Tarifbindung beim HDE automatisch zu einem 

Statuswechsel beim Handelsverband Bayern, 

wobei das Mitglied ausdrücklich die Möglichkeit 

hat, den Statuswechsel hinsichtlich der Tarifbin-

dung gemäß § 6 der HDE-Satzung auf einzelne 

einseintritt einwilligt. Die vorbehaltlose Ent-

richtung des Mitgliedsbeitrages gilt als Ein-

willigung in diesem Sinne. 

 

 

§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

1. Die Mitglieder des Verbandes haben An-

spruch auf Rat und Unterstützung in allen wirt-

schaftlichen, beruflichen, rechtlichen und sozia-

len Fragen, soweit diese gemäß § 2 in das Auf-

gabengebiet des Verbandes fallen. 

 

2. Die Ausübung der aus der Mitgliedschaft fol-

genden Rechte setzt die Erfüllung der Mitglieds-

pflichten, insbesondere die Beachtung der Be-

schlüsse der zuständigen Vereinsorgane, sowie 

die Erfüllung der Beitragspflicht gemäß § 6 vo-

raus. 

 

 

§ 5 

Mitgliedschaft ohne Tarifbindung „OT“ 

 

1. a) Eine OT-Mitgliedschaft gilt verbandsrecht-

lich ab dem Zeitpunkt, in dem die schriftliche 

Erklärung über den Ausschluss der Tarifbindung 

in Textform in der Hauptgeschäftsstelle des 

Handelsverbands Bayern Verbands zugegan-

gen eingegangen ist. Die OT-Mitgliedschaft en-

det verbandsrechtlich mit Zugang des Widerrufs 

der OT-Mitgliedschaft in Textform in der Haupt-

geschäftsstelle. 

 

b) Im Falle des Bestehens einer Zentralmitglied-

schaft i. S. d. § 3 Ziff. 5 b) dieser Satzung führt 

ein Statuswechsel des jeweiligen Unternehmens 

im Hinblick auf eine Mitgliedschaft mit bzw. ohne 

Tarifbindung beim HDE automatisch zu einem 

Statuswechsel beim Handelsverband Bayern 

Verband, wobei das Mitglied ausdrücklich die 

Möglichkeit hat, den Statuswechsel hinsichtlich 

der Tarifbindung gemäß § 6 der HDE-Satzung 
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Tarifgebiete zu beschränken. Erklärungen zur 

Veränderung des Mitgliederstatus von Mitglie-

dern mit einer zentralen Mitgliedschaft werden 

wirksam, wenn sie dem HDE zugegangen sind.“ 

 

 

2. Nicht tarifgebundene Mitglieder sind nicht be-

rechtigt, an der Abstimmung über tarifpolitische 

Entscheidungen mitzuwirken, sie können nicht 

Mitglied des Verwaltungsrates des Streikfonds 

sein. Ab dem Zeitpunkt des Zugangs über die 

Erklärung der OT-Mitgliedschaft verliert das Mit-

glied und die bei ihm Beschäftigten seine/ihre 

Ämter in allen tarifpolitischen Gremien sowie 

dem Verwaltungsrat des Streikfonds. 

 

 

§ 6 

Mitgliedsbeitrag 

 

1. Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern 

einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Die Höhe der 

Mitgliedsbeiträge wird durch die Beitragsord-

nung geregelt, die durch die Landesdelegierten-

versammlung festgesetzt wird. Die Höhe des 

Mitgliedsbeitrages ist unabhängig davon, ob das 

Mitglied der Tarifbindung unterliegt oder nicht.  

 

2. Bei Mitgliedern, die mehrere Standorte/Filia-

len haben, wird ein Gesamtbeitrag erhoben, der 

- bei Standorten/Filialen in mehreren Landesver-

bänden des Deutschen Handels – unter den 

Landesverbänden gemäß der HDE-Satzung und 

-Beitragsordnung aufgeteilt wird.  

 

3. Der Mitgliedsbeitrag ist am 2. Januar eines je-

den Jahres zur Zahlung fällig. 

 

 

4. Bei besonderem Bedarf können durch Be-

schluss der Landesdelegiertenversammlung 

Sonderbeiträge beschlossen werden. 

 

 

auf einzelne Tarifgebiete zu beschränken. Erklä-

rungen zur Veränderung des Mitgliederstatus 

von Mitgliedern mit einer zentralen Mitglied-

schaft werden wirksam, wenn sie dem HDE zu-

gegangen sind.“ 

 

2. Nicht tarifgebundene Mitglieder sind nicht be-

rechtigt, an der Abstimmung über tarifpolitische 

Entscheidungen mitzuwirken. Sie können nicht 

Mitglied des Verwaltungsrates des Streikfonds 

sein. Ab dem Zeitpunkt des Zugangs über die 

Erklärung der OT-Mitgliedschaft verlieren das 

Mitglied und die bei ihm Beschäftigten die 

Ämter in allen tarifpolitischen Gremien sowie 

im Verwaltungsrat des Streikfonds. 

 

 

§ 6 

Mitgliedsbeitrag 

 

1. Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern ei-

nen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Die Höhe der 

Mitgliedsbeiträge wird durch die Beitragsord-

nung geregelt, die durch die Landesdelegierten-

versammlung festgesetzt wird. Die Höhe des 

Mitgliedsbeitrages ist unabhängig davon, ob das 

Mitglied der Tarifbindung unterliegt oder nicht.  

 

2. Bei Mitgliedern, die mehrere Standorte/Filia-

len haben, wird ein Gesamtbeitrag erhoben, der 

- bei Standorten/Filialen in mehreren Landesver-

bänden des Deutschen Handels – unter den 

Landesverbänden gemäß der HDE-Satzung und 

-Beitragsordnung aufgeteilt wird.  

 

3. Der Mitgliedsbeitrag ist am 2. Januar eines je-

den Jahres bzw. mit Rechnungslegung zur 

Zahlung fällig. 

 

4. Bei besonderem Bedarf können durch Be-

schluss der Landesdelegiertenversammlung 

Sonderbeiträge beschlossen werden. 
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§ 7 

Lauterer Wettbewerb 

 

Die Mitglieder sind gehalten, die Wettbewerbs-

bestimmungen zu beachten und gute kaufmän-

nische Sitten zu wahren. 

 

 

§ 8 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

 

1. Der Verband ist berechtigt zur Durchführung 

seiner Aufgaben, von den Mitgliedern die Be-

kanntgabe aller sachdienlichen Angaben zu ver-

langen, die erhobenen Daten zu speichern und 

zu nutzen. Dies gilt auch für die zur Berechnung 

des Mitgliedsbeitrags erforderlichen Daten. 

 

2. Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer 

zugeordnet, unter der insbesondere Firmenbe-

zeichnung, Eintrittsdatum, Adresse, Inhaber, 

ggf. alle Geschäftsführer, Telefon- und Faxnum-

mern, E-Mail- und Internetadresse, Filialen und 

der Beitrag sowie die Angabe, ob die Mitglied-

schaft mit oder ohne Tarifbindung geführt wird, 

gespeichert werden. 

 

Personenbezogene Daten werden dabei durch 

geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-

schützt. 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 

Daten erfolgt ausschließlich zur Förderung des 

Vereinszweckes und soweit keine Anhalts-

punkte bestehen, dass das betroffene Mitglied 

ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verar-

beitung oder Nutzung entgegensteht. 

 

3. Personen, die ein Amt im Verband ausüben, 

die Geschäftsführer und alle übrigen Mitarbeiter 

haben über die zu ihrer Kenntnis gelangten ge-

 

§ 7 

Lauterer Wettbewerb 

 

Die Mitglieder sind gehalten, die Wettbewerbs-

bestimmungen zu beachten und gute kaufmän-

nische Sitten zu wahren. 

 

 

§ 8 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

 

1. Der Verband ist berechtigt, zur Durchführung 

seiner Aufgaben, von den Mitgliedern die Be-

kanntgabe aller sachdienlichen Angaben zu ver-

langen, die erhobenen Daten zu speichern und 

zu nutzen. Dies gilt auch für die zur Berechnung 

des Mitgliedsbeitrags erforderlichen Daten. 

 

2. Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer 

zugeordnet, unter der insbesondere Firmenbe-

zeichnung, Eintrittsdatum, Adresse, Inhaber, 

ggf. alle Geschäftsführer, Telefon- und Faxnum-

mern, E-Mail- und Internetadresse, Filialen und 

der Beitrag sowie die Angabe, ob die Mitglied-

schaft mit oder ohne Tarifbindung geführt wird, 

gespeichert werden. 

 

Personenbezogene Daten werden dabei durch 

geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-

schützt. 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 

Daten erfolgt ausschließlich zur Förderung des 

Vereinszweckes und soweit keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass das betroffene Mitglied ein 

schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbei-

tung oder Nutzung entgegensteht. 

 

3. Personen, die ein Amt im Verband ausüben, 

die Geschäftsführer und alle übrigen Mitarbeiter 

haben über die zu ihrer Kenntnis gelangten ge-
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schäftlichen Verhältnisse der Mitglieder Ver-

schwiegenheit zu wahren.  

 

4. Der Verband ist verpflichtet, Name, Mitglieds-

nummer, Firmenbezeichnung, Adresse, Eintritts-

datum, Mitgliederstatus (Tarifmitglied oder Mit-

gliedschaft ohne Tarifbindung) und Betriebsform 

an den HDE zu melden. Diese Angaben werden 

dort in einer zentralen Mitgliederdatenbank er-

fasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben, z. B. 

Vorstandsmitgliedern, wird auch die Bezeich-

nung und die Funktion im Verband mitgeteilt. In 

die zentrale Mitgliederdatenbank des HDE ha-

ben alle hauptamtlichen Mitarbeiter des HDE, 

der Landesverbände, der Regionalverbände und 

der Bundesfachverbände ein Einsichtsrecht. 

 

Die in der zentralen Mitgliederdatenbank hinter-

legten Mitgliedsdaten dürfen nur für verbandli-

che Zwecke genutzt werden. Als solche werden 

insbesondere die Feststellung der Mitglied-

schaft, Information über Verbandspolitik oder 

Beitragsverteilung anerkannt. Das Einsichts-

recht wird nur Verbänden gewährt, die eine ent-

sprechende verpflichtende Erklärung gegenüber 

dem HDE abgegeben haben. 

 

5. Der Verband hat Kooperationsabkommen mit 

verschiedenen Vertragspartnern, die jeweils mit 

aktuellem Stand unter der Angabe „Kooperati-

onspartner“ auf der Homepage des Verbandes 

aufgeführt sind, abgeschlossen. 

 

schäftlichen Verhältnisse der Mitglieder Ver-

schwiegenheit zu wahren.  

 

4. Der Verband ist verpflichtet, Name, Mit-

gliedsnummer, Firmenbezeichnung, Ad-

resse, Eintrittsdatum, Mitgliederstatus (Tarif-

mitglied oder Mitgliedschaft ohne Tarifbin-

dung) und Betriebsform an den HDE zu 

melden. Diese Angaben werden dort in einer 

zentralen Mitgliederdatenbank erfasst. 

Für den Fall einer aufgrund der HDE-Satzung 

bestehenden Verpflichtung, beispielsweise 

aufgrund der Errichtung einer zentralen Mit-

gliederdatenbank, meldet der Verband insbe-

sondere Name, Mitgliedsnummer, Firmenbe-

zeichnung, Kontaktadressen, Eintrittsdatum, 

Mitgliederstatus (Tarifmitglied oder Mitglied-

schaft ohne Tarifbindung) und Betriebsform 

an den HDE. 

 

Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben, z. B. 

Vorstandsmitgliedern, wird auch die Bezeich-

nung und die Funktion im Verband mitgeteilt. In 

die zentrale Mitgliederdatenbank des HDE ha-

ben alle hauptamtlichen Mitarbeiter des HDE, 

der Landesverbände, der Regionalverbände und 

der Bundesfachverbände ein Einsichtsrecht. 

 

Die in der zentralen Mitgliederdatenbank hinter-

legten Mitgliedsdaten dürfen nur für verbandli-

che Zwecke genutzt werden. Als solche werden 

insbesondere die Feststellung der Mitglied-

schaft, Information über Verbandspolitik oder 

Beitragsverteilung anerkannt. Das Einsichtsrecht 

wird nur Verbänden gewährt, die eine entspre-

chende verpflichtende Erklärung gegenüber 

dem HDE abgegeben haben. 

 

5. Der Verband hat Kooperationsabkommen mit 

verschiedenen Vertragspartnern, die jeweils mit 

aktuellem Stand unter der Angabe „Kooperati-

onspartner“ auf der Homepage des Verbandes 

aufgeführt sind, abgeschlossen. 
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Er übermittelt circa vierteljährlich eine Liste der 

Mitglieder mit Namen und Adresse an diese Ko-

operationspartner, um diesen die Möglichkeit 

der Kontaktaufnahme für geschäftliche Zwecke 

zu ermöglichen.  

 

 

Ein Mitglied kann der Übermittlung seiner perso-

nenbezogenen Daten widersprechen; im Falle 

eines Widerspruchs werden die personenbezo-

genen Daten auf der zu übermittelnden Liste ge-

löscht.  

 

6. Bei Austritt werden personenbezogene Da-

ten, die die Beiträge betreffen, gemäß den steu-

ergesetzlichen Bestimmungen bis zu 10 Jahre, 

ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts, 

aufbewahrt.  

 

 

§ 9 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1. Die Mitgliedschaft endet: 

 

a) Durch Betriebsaufgabe bzw. Wegfall der Vo-

raussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft 

(§ 3 Ziff. 2), und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem 

die Betriebsaufgabe bzw. der Wegfall der Vo-

raussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft 

der zuständigen Bezirksgeschäftsstelle durch 

eingeschriebenen Brief mitgeteilt wird. Bei Be-

triebsaufgaben ist zusätzlich die Vorlage der 

Gewerbeabmeldung erforderlich.  

 

b) Bei Auflösung von juristischen Personen und 

Personenmehrheiten im Sinne des § 3 Ziff. 2. Es 

gilt § 3 Ziff. 9. 

 

c) Durch rechtskräftige Schließung bzw. Unter-

sagung des Betriebes. 

 

d) Durch Ausschluss nach § 10. 

 

Er übermittelt circa vierteljährlich in regelmä-

ßigen Abständen eine Liste der Mitglieder mit 

Namen und Adresse an diese Kooperations-

partner, um diesen die Möglichkeit der Kontakt-

aufnahme für geschäftliche Zwecke zu ermögli-

chen.  

 

Ein Mitglied kann der Übermittlung seiner perso-

nenbezogenen Daten widersprechen;. In die-

sem Fall im Falle eines Widerspruchs werden 

die personenbezogenen Daten auf der zu über-

mittelnden Liste gelöscht.  

 

6. Bei Austritt werden personenbezogene Daten, 

die die Beiträge betreffen, gemäß den steuerge-

setzlichen steuerrechtlichen Bestimmungen 

bis zu 10 Jahre, ab der schriftlichen Bestätigung 

des Austritts, aufbewahrt.  

 

 

§ 9 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1. Die Mitgliedschaft endet: 

 

a) Durch Betriebsaufgabe bzw. Wegfall der Vo-

raussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft 

(§ 3 Ziff. 2), und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem 

die Betriebsaufgabe bzw. der Wegfall der Vo-

raussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft 

der zuständigen Bezirksgeschäftsstelle durch 

eingeschriebenen Brief mitgeteilt wird. Bei Be-

triebsaufgaben ist zusätzlich die Vorlage der Ge-

werbeabmeldung erforderlich.  

 

b) Bei Auflösung von juristischen Personen und 

Personenmehrheiten im Sinne des § 3 Ziff. 2. Es 

gilt § 3 Ziff. 9. 

 

c) Durch rechtskräftige Schließung bzw. Unter-

sagung des Betriebes. 

 

d) Durch Ausschluss nach § 10. 
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e) Durch Kündigung, die an die zuständige Be-

zirksgeschäftsstelle durch eingeschriebenen 

Brief mit einer Frist von sechs Monaten zum 

Jahresende zu richten ist. Entscheidend für die 

Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Eingang 

der Erklärung bei der Bezirksgeschäftsstelle. 

 

 

 

2. Die Kündigungserklärung berührt nicht die 

Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge bis zum 

Ablauf der Kündigungsfrist. Bei Betriebsaufgabe 

ist der Mitgliedsbeitrag anteilig zu entrichten. 

 

3. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt 

jeder Anspruch des Mitglieds auf das Verbands-

vermögen. 

 

 

§ 10 

Ausschluss aus dem Verband 

 

1. Der Ausschluss aus dem Verband kann erfol-

gen, wenn ein Mitglied mit der Zahlung des Bei-

trages länger als ein Jahr und trotz zweimaliger 

Mahnung im Rückstand geblieben ist. Über den 

Ausschluss entscheidet der Bezirksvorstand mit 

einfacher Mehrheit und endgültig. 

 

2. Der Ausschluss aus dem Verband kann mit 

sofortiger Wirkung erfolgen: 

 

a) Wenn ein Mitglied wegen einer schwerwie-

genden, unehrenhaften Handlung rechtskräftig 

verurteilt wurde. 

 

b) Wenn ein Mitglied gegen die Satzung, die 

sich aus ihr ergebenden Pflichten, die Zwecke 

des Verbandes, seine Bestrebungen, gegen 

grundlegende Beschlüsse der Verbandsorgane 

oder gegen das Ansehen des Verbandes 

schwerwiegend verstößt. 

 

e) Durch Kündigung, die an die zuständige Be-

zirksgeschäftsstelle durch eingeschriebenen 

Brief mit einer Frist von sechs Monaten zum 

Jahresende zu richten ist. Die Kündigungsfrist 

beträgt 6 Monate zum Jahresende. Entschei-

dend für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist 

der Eingang der Erklärung bei der Bezirksge-

schäftsstelle. 

 

2. Die Kündigungserklärung berührt nicht die 

Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge bis zum 

Ablauf der Kündigungsfrist. Bei Betriebsaufgabe 

ist der Mitgliedsbeitrag anteilig zu entrichten. 

 

3. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt 

jeder Anspruch des Mitglieds auf das Verbands-

vermögen. 

 

 

§ 10 

Ausschluss aus dem Verband 

 

1. Der Ausschluss aus dem Verband kann erfol-

gen, wenn ein Mitglied mit der Zahlung des Bei-

trages länger als ein Jahr und trotz zweimaliger 

Mahnung im Rückstand geblieben ist. Über den 

Ausschluss entscheidet der Bezirksvorstand mit 

einfacher Mehrheit und endgültig. 

 

2. Der Ausschluss aus dem Verband kann mit 

sofortiger Wirkung erfolgen: 

 

a) Wenn ein Mitglied wegen einer schwerwie-

genden, unehrenhaften Handlung rechtskräftig 

verurteilt wurde. 

 

b) Wenn ein Mitglied gegen die Satzung, die 

sich aus ihr ergebenden Pflichten, die Zwecke 

des Verbandes, seine Bestrebungen, gegen 

grundlegende Beschlüsse der Verbandsorgane 

oder gegen das Ansehen des Verbandes 

schwerwiegend verstößt. 
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c) Wenn über die Mitgliedsfirma ein Insolvenz-

verfahren eröffnet ist.  

 

d) Der Ausschluss erfolgt durch das Präsidium 

auf Antrag des zuständigen Bezirksvorstandes, 

der den Antrag schriftlich mit Begründung dem 

Präsidenten zuleitet. Das Präsidium hat vor sei-

nem Beschluss dem betreffenden Mitglied inner-

halb einer angemessenen Frist unter Bekannt-

gabe der Vorwürfe Gelegenheit zu geben, sich 

schriftlich zu äußern. Über den Ausschluss ent-

scheidet das Präsidium bei seiner nächsten Sit-

zung. Der Präsident gibt dem Mitglied die Ent-

scheidung mit Gründen schriftlich bekannt. 

 

 

3. Die Ämter des Mitglieds ruhen mit dem Zeit-

punkt der Bekanntgabe des Antrages. Sie erlö-

schen mit dem Ausschluss. 

 

 

§ 11 

Gliederung des Verbandes  

 

1. Regional und örtlich 

 

a) Der Verband gliedert sich in Bezirke. 

 

Derzeit bestehen folgende Bezirke:  

 

Bezirk Mittelfranken 

Bezirk München-Oberbayern 

Bezirk Oberfranken 

Bezirk Oberpfalz/Niederbayern 

Bezirk Schwaben 

Bezirk Unterfranken 

 

Die Bezirke treten auf unter „Handelsverband 

Bayern e.V.“, ergänzt um den Namen des Bezir-

kes.  

 

b) Die Bezirke haben keine Rechtspersönlich-

keit. Sie arbeiten jedoch selbständig im Rahmen 

der Richtlinienkompetenz des Präsidiums und 

c) Wenn über die Mitgliedsfirma ein Insolvenz-

verfahren eröffnet ist.  

 

d) Der Ausschluss erfolgt durch das Präsidium 

den Vorstand auf Antrag des zuständigen Be-

zirksvorstandes, der den Antrag schriftlich mit 

Begründung dem Präsidenten zuleitet. Das Prä-

sidium Der Vorstand hat vor seinem Beschluss 

dem betreffenden Mitglied innerhalb einer ange-

messenen Frist unter Bekanntgabe der Vorwürfe 

Gelegenheit zu geben, sich schriftlich zu äu-

ßern. Über den Ausschluss entscheidet das 

Präsidium der Vorstand bei seiner nächsten 

Sitzung. Der Präsident gibt dem Mitglied die Ent-

scheidung mit Gründen schriftlich bekannt. 

 

3. Die Ämter des Mitglieds ruhen mit dem Zeit-

punkt der Bekanntgabe des Antrages. Sie erlö-

schen mit dem Ausschluss. 

 

 

§ 11 

Gliederung des Verbandes  

 

1. Regional und örtlich 

 

a) Der Verband gliedert sich in Bezirke. 

 

Derzeit bestehen folgende Bezirke:  

 

Bezirk Mittelfranken 

Bezirk München-Oberbayern 

Bezirk Oberfranken 

Bezirk Oberpfalz/Niederbayern 

Bezirk Schwaben 

Bezirk Unterfranken 

 

Die Bezirke treten auf unter „Handelsverband 

Bayern e.V.“, ergänzt um den Namen des Bezir-

kes.  

 

b) Die Bezirke haben keine Rechtspersönlich-

keit. Sie arbeiten jedoch selbständig eigen-

ständig im Rahmen der Richtlinienkompetenz 



 

SEITE 12 /31 

tragen mit ihrer Arbeit zur Verwirklichung der 

satzungsgemäßen Ziele bei. 

 

 

2. Fachlich 

 

a) Für die Branchen des Handels können Fach-

gemeinschaften gebildet werden. Hierüber ent-

scheidet die Landesdelegiertenversammlung 

entsprechend den Wünschen der Mitglieder und 

den Bedürfnissen der betreffenden Branche. Die 

Fachgemeinschaften haben die Aufgabe, die 

Mitglieder fachlich zu betreuen und im Rahmen 

der Verbandsarbeit die fachlichen Interessen zu 

vertreten. Die Fachgemeinschaften haben keine 

Rechtspersönlichkeit. Ihr Aufgabengebiet be-

schränkt sich auf den fachlichen Bereich. 

 

b) Die Fachgemeinschaften führen z. B. fol-

gende Bezeichnung: Handelsverband Bayern 

e.V., Fachgemeinschaft Textil. 

 

 

§ 12 

Organe des Verbandes 

 

1. Auf der Landesebene 

 

a) Die Delegiertenversammlung des Landesver-

bandes; 

b) der Vorstand; 

c) das Präsidium. 

 

2. Auf der Bezirksebene 

 

a) die Bezirksdelegiertenversammlung; 

b) der Bezirksvorstand. 

 

 

3. Die Organe bedienen sich zur Durchführung 

ihrer Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle und der 

Bezirksgeschäftsstellen. 

 

4. Bei der Besetzung von Organen und Gremien 

des Präsidiums Vorstands und tragen mit ihrer 

Arbeit zur Verwirklichung der satzungsgemäßen 

Ziele bei. 

 

2. Fachlich 

 

a) Für die Branchen des Handels können Fach-

gemeinschaften gebildet werden. Hierüber ent-

scheidet die Landesdelegiertenversammlung 

entsprechend den Wünschen der Mitglieder und 

den Bedürfnissen der betreffenden Branche. Die 

Fachgemeinschaften haben die Aufgabe, die 

Mitglieder fachlich zu betreuen und im Rahmen 

der Verbandsarbeit die fachlichen Interessen zu 

vertreten. Die Fachgemeinschaften haben keine 

Rechtspersönlichkeit. Ihr Aufgabengebiet be-

schränkt sich auf den fachlichen Bereich. 

 

b) Die Fachgemeinschaften führen z. B. fol-

gende Bezeichnung: „Handelsverband Bayern 

e.V., Fachgemeinschaft Textil Lebensmittel“. 

 

 

§ 12 

Organe des Verbandes 

 

1. Auf der Landesebene 

 

a) die Delegiertenversammlung des Landes-

verbandes Landesdelegiertenversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) das Präsidium der erweiterte Vorstand. 

 

2. Auf der Bezirksebene 

 

a) die Bezirksdelegiertenversammlung Mit-

gliederversammlung;, 

b) der Bezirksvorstand. 

 

3. Die Organe bedienen sich zur Durchführung 

ihrer Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle und der 

Bezirksgeschäftsstellen. 

 

4. Bei der Besetzung von Organen und Gremien 
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auf allen Ebenen des Verbandes ist darauf hin-

zuwirken, dass sich die Vielfalt der Branchen, 

Betriebsformen und Betriebsgrößen des Han-

dels bei der Besetzung widerspiegelt. 

 

 

 

§ 13 

Landesdelegiertenversammlung 

 

1. Die Landesdelegiertenversammlung besteht 

aus den Mitgliedern des Präsidiums, den Vorsit-

zenden der Landesfachgemeinschaften und den 

Delegierten der Bezirke. Jeder Bezirk entsendet 

auf je angefangene 300 seiner Mitglieder einen 

Delegierten. Ferner hat jeder Bezirk ohne Rück-

sicht auf seine Mitgliederzahl Anspruch auf drei 

zusätzliche Delegierte. 

 

 

2. Die Landesdelegiertenversammlung soll all-

jährlich einberufen werden. Eine außerordentli-

che Landesdelegiertenversammlung ist auf Be-

schluss des Vorstandes, des Präsidiums oder 

auf schriftliches Verlangen von einem Drittel der 

Delegierten vom Präsidenten einzuberufen. 

 

 

3. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Landes-

delegiertenversammlung gehören: 

 

a) die Wahl 

 

aa) des Präsidenten, 

bb) der Vizepräsidenten, und aus deren Kreis, 

cc) des Schatzmeisters, 

dd) weiterer Präsidiumsmitglieder, 

 

ee) von zwei Rechnungsprüfern, 

ff) der Delegierten und von bis zu sechs Ersatz-

delegierten zur Delegiertenversammlung des 

HDE. Die Ersatzdelegierten rücken nur bei dau-

erhafter Verhinderung nach. 

gg) der Tarifkommission. 

auf allen Ebenen des Verbandes ist darauf hin-

zuwirken anzustreben, dass sich die Vielfalt 

der Branchen, Betriebsformen und Betriebsgrö-

ßen des Handels bei der Besetzung widerspie-

gelt. 

 

 

§ 13 

Landesdelegiertenversammlung 

 

1. Die Landesdelegiertenversammlung besteht 

aus den Mitgliedern des des Präsidiums, Vor-

stands, des erweiterten Vorstands, den Dele-

gierten der Bezirke und den Vorsitzenden der 

Landesfachgemeinschaften. Jeder Bezirk ent-

sendet auf je angefangene 200 seiner Mitglieder 

einen Delegierten. Ferner hat jeder Bezirk ohne 

Rücksicht auf seine Mitgliederzahl Anspruch auf 

drei zusätzliche Delegierte. 

 

2. Die Landesdelegiertenversammlung soll all-

jährlich einberufen werden. Eine außerordentli-

che Landesdelegiertenversammlung ist auf Be-

schluss des Vorstandes, des Präsidiums erwei-

terten Vorstands oder auf schriftliches 

Verlangen von einem Drittel der Delegierten 

vom Präsidenten einzuberufen. 

 

3. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Landes-

delegiertenversammlung gehören: 

 

a) die Wahl 

 

aa) des Präsidenten, 

bb) der Vizepräsidenten, und aus deren Kreis, 

cc) des Schatzmeisters, 

dd) weiterer Präsidiumsmitglieder, von Mit-

gliedern des erweiterten Vorstands, 

ee) von zwei Rechnungsprüfern, 

ff) der Delegierten und von bis zu sechs Er-

satzdelegierten zur Delegiertenversammlung 

des HDE., Die Ersatzdelegierten rücken nur 

bei dauerhafter Verhinderung nach. 

gg) der Tarifkommission. 
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b) Die Entlastung des Präsidiums und der Ge-

schäftsführung. 

 

c) Die Festsetzung des Haushaltsplanes. 

 

4. Weitere Aufgaben der Landesdelegiertenver-

sammlung sind:  

 

a) Stellungnahme zu Handelsfragen von größe-

rer Tragweite 

b) Satzungsänderungen 

c) Auf Empfehlung des Präsidiums die Festle-

gung der Anzahl und der räumlichen Ausdeh-

nung der Bezirke  

d) Auf Empfehlung des Präsidiums die Errich-

tung oder Schließung von Geschäftsstellen 

e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Son-

derbeiträge 

f) Bildung und Aufgabe von Fachgemeinschaf-

ten 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14 

Vorstand 

 

1. 

Der Präsident, die bis zu 5 Vizepräsidenten, 

hierunter der Landesschatzmeister, sind Vor-

stand des Verbandes i.S. des § 26. 

Der Präsident ist einzelvertretungsberechtigt, 

die weiteren Mitglieder des Vorstandes sind je-

weils zu zweit vertretungsberechtigt. 

Im Innenverhältnis besteht die Vertretungsbe-

rechtigung der weiteren Vorstandsmitglieder nur 

bei Verhinderung des Präsidenten. 

 

 

b) Die Entlastung des Präsidiums des Vor-

stands und der Hauptgeschäftsführung. 

 

c) Die Festsetzung des Haushaltsplanes. 

 

4. Weitere Aufgaben der Landesdelegiertenver-

sammlung sind:  

 

a) Stellungnahme zu Handelsfragen von größe-

rer Tragweite. 

b) Satzungsänderungen. 

c) Auf Empfehlung des Präsidiums Vorstands 

die Festlegung der Anzahl und der räumlichen 

Ausdehnung der Bezirke. 

d) Auf Empfehlung des Präsidiums Vorstands 

die Errichtung oder Schließung von Geschäfts-

stellen. 

e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Son-

derbeiträge. 

f) Bildung und Aufgabe von Fachgemeinschaf-

ten. 

 

5. Bei der Wahl des Vorstands sollte gewähr-

leistet sein, dass ein Mitglied der Branche 

Lebensmittel und ein Mitglied aus jedem Be-

zirk vertreten ist.  

 

 

§ 14 

Vorstand 

 

1. Der Präsident, und die bis zu 5 8 Vizepräsi-

denten, hierunter der Landesschatzmeister, sind 

Vorstand des Verbandes i.S. des § 26 BGB. 

Der Präsident ist einzelvertretungsberechtigt, 

die weiteren Mitglieder des Vorstandes sind je-

weils zu zweit vertretungsberechtigt. 

Im Innenverhältnis besteht die Vertretungsbe-

rechtigung der weiteren Vorstandsmitglieder nur 

bei Verhinderung des Präsidenten. 
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2. Der Präsident, im Verhinderungsfall nach Ab-

stimmung des Vorstandes ein Vizepräsident, be-

ruft die Sitzungen des Vorstandes, des Präsidi-

ums und der Landesdelegiertenversammlungen 

ein und leitet diese. 

 

3. 

Die Mitglieder des Vorstandes und der Hauptge-

schäftsführer sind berechtigt, an allen Veranstal-

tungen und Sitzungen des Verbandes, insbe-

sondere auf der Bezirks-, Kreis- und Ortsebene, 

sowie im gesamten fachlichen Bereich, teilzu-

nehmen und zu allen zu behandelnden Fragen 

Stellung zu nehmen. 

 

4. 

Der Präsident, im Verhinderungsfall nach Ab-

stimmung des Vorstandes der Vizepräsident, lei-

tet und repräsentiert den Verband unter Beach-

tung der Beschlüsse der Landesdelegiertenver-

sammlung und der vom Präsidium erteilten 

Richtlinien.  

 

5. 

Der Vorstand entscheidet mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw. 

des zur Vertretung berufenen Vizepräsidenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Präsident, im Verhinderungsfall nach Ab-

stimmung des Vorstandes ein Vizepräsident, be-

ruft die Sitzungen des Vorstandes, des Präsidi-

ums erweiterten Vorstands und der Landes-

delegiertenversammlungen ein und leitet diese. 

 

3. Die Mitglieder des Vorstandes und der Haupt-

geschäftsführer sind berechtigt, an allen Veran-

staltungen und Sitzungen des Verbandes, insbe-

sondere auf der Bezirks-, Kreis- und Ortsebene, 

sowie im gesamten fachlichen Bereich, teilzu-

nehmen und zu allen zu behandelnden Fragen 

Stellung zu nehmen. 

 

 

4. Der Präsident, im Verhinderungsfall nach Ab-

stimmung des Vorstandes der ein Vizepräsi-

dent, leitet und repräsentiert den Verband unter 

Beachtung der Beschlüsse der Landesdelegier-

tenversammlung und der vom Präsidium Vor-

stand erteilten Richtlinien.  

 

 

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 

ist. Der Vorstand Er entscheidet mit der Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Präsiden-

ten bzw. des zur Vertretung berufenen Vizeprä-

sidenten. Die Beschlussfassungen können 

auch im Umlaufverfahren oder auf digitalem 

Weg erfolgen. 

 

6. Der Vorstand legt die Richtlinien für die 

Verbandspolitik unter Beachtung der Be-

schlüsse der Landesdelegiertenversamm-

lung fest. Er ist zur Entscheidung aller Ver-

bandsangelegenheiten, soweit die Satzung 

nichts anderes bestimmt, berufen.  

 

7. Der Vorstand kann Ausschüsse zur Bear-

beitung besonderer Aufgaben unter Festle-

gung des Aufgabenbereiches einberufen und 

ihnen entsprechende Vollmachten erteilen. 
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§ 15 

Präsidium 

 

1. Das Präsidium besteht aus: 

Dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, hierun-

ter dem Schatzmeister und den Vorsitzenden 

der Bezirke, die geborene Mitglieder sind. Das 

Präsidium kann auf 18 Mitglieder (gemäß Ziff. 6) 

erweitert werden.  

 

 

 

 

2. Die Mitglieder des Präsidiums können sich 

nicht vertreten lassen. 

 

3. Das Präsidium legt die Richtlinien für die Ver-

bandspolitik unter Beachtung der Beschlüsse 

der Landesdelegiertenversammlung fest. Es ist 

zur Entscheidung aller Verbandsangelegenhei-

ten, soweit die Satzung nichts anderes be-

stimmt, berufen. 

 

 

 

 

 

4. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 

 

 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des Vorsitzenden. 

 

 

 

 

 

5. Die Einberufung des Präsidiums erfolgt durch 

den Präsidenten. Sie muss erfolgen, wenn dies 

schriftlich von einem Drittel der Mitglieder des 

Präsidiums verlangt wird. 

 

§ 15 

Präsidium Erweiterter Vorstand  

 

1. Das Präsidium Der erweiterte Vorstand be-

steht aus: Ddem Präsidenten, den Vizepräsi-

denten, hierunter dem Schatzmeister, und den 

Vorsitzenden der Bezirke, die geborene Mit-

glieder sind sofern sie nicht Mitglied des 

Vorstands sind. Das Präsidium kann auf 18 

Mitglieder (gemäß Ziff. 6) erweitert werden. 

Darüber hinaus kann der erweiterte Vorstand 

um bis zu 10 Mitglieder erweitert werden.  

 

2. Die Mitglieder des Präsidiums des erweiter-

ten Vorstands können sich nicht vertreten las-

sen. 

3. Das Präsidium legt die Richtlinien für die 

Verbandspolitik unter Beachtung der Be-

schlüsse der Landesdelegiertenversamm-

lung fest. Es ist zur Entscheidung aller Ver-

bandsangelegenheiten, soweit die Satzung 

nichts anderes bestimmt, berufen. 

 

3. Der erweiterte Vorstand berät über alle An-

gelegenheiten, die für den Einzelhandel so-

wie den Verband von wesentlicher Bedeu-

tung sind.  

 

4. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 

sind. Der erweiterte Vorstand entscheidet mit 

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des Vorsitzenden Präsidenten bzw. des zur 

Vertretung berufenen Vizepräsidenten. Die 

Beschlussfassungen können auch im Um-

laufverfahren oder auf digitalem Weg erfol-

gen. 

 

5. Die Einberufung des Präsidiums des erwei-

terten Vorstands erfolgt durch den Präsiden-

ten. Sie muss erfolgen, wenn dies schriftlich von 

einem Drittel der Mitglieder des Präsidiums 
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6. Das Präsidium kann bis zu sechs Mitglieder 

kooptieren. Für die Zuwahl oder Abwahl bedarf 

es einer Mehrheit von drei Viertel der anwesen-

den Mitglieder des Präsidiums. Die Zahl der 

Präsidiumsmitglieder ändert sich entsprechend. 

 

 

 

 

 

7. Das Präsidium kann Ausschüsse zur Bearbei-

tung besonderer Aufgaben unter Festlegung des 

Aufgabenbereiches einberufen und ihnen ent-

sprechende Vollmachten erteilen.  

 

 

 

 

 

§ 16 

Aufgaben auf Bezirksebene 

 

1. Die Bezirke erfassen die Mitglieder innerhalb 

ihres Gebietes. Bis zur Entscheidung des Präsi-

diums, dass ein einheitliches Mitgliederverzeich-

nis installiert wird, führen sie die Mitgliederdatei.  

 

 

2. Den Bezirken ist die Verwaltung der Beiträge 

übertragen. Sie haben jährlich dem Schatzmeis-

ter als Vertreter des Präsidiums über das ver-

gangene Geschäftsjahr Rechnung zu legen und 

für das kommende Geschäftsjahr einen Haus-

haltsplan vorzulegen.  

 

3. Die Bezirke haben die Aufgabe, im Rahmen 

der Satzung des Verbandes die Mitglieder des 

Bezirkes zu betreuen und ihre Interessen bei 

den für den Bezirk zuständigen Behörden und 

Institutionen zu vertreten. 

 

 

des erweiterten Vorstands verlangt wird. 

 

6. Das Präsidium Der erweiterte Vorstand 

kann bis zu sechs Mitglieder kooptieren. Für die 

Zuwahl oder Abwahl bedarf es einer Mehrheit 

von drei Viertel der anwesenden Mitglieder des 

Präsidiums erweiterten Vorstands. Die Zahl 

der Präsidiumsmitglieder ändert sich ent-

sprechend. Die kooptierten Mitglieder müs-

sen Mitglied des Verbands sein und haben 

kein Stimmrecht.  

 

7. Das Präsidium kann Ausschüsse zur Bear-

beitung besonderer Aufgaben unter Festle-

gung des Aufgabenbereiches einberufen und 

ihnen entsprechende Vollmachten erteilen.  

 

7. Der erweiterte Vorstand soll mindestens 

einmal jährlich einberufen werden.  

 

 

§ 16 

Aufgaben auf Bezirksebene 

 

1. Die Bezirke erfassen die Mitglieder inner-

halb ihres Gebietes. Bis zur Entscheidung 

des Präsidiums, dass ein einheitliches Mit-

gliederverzeichnis installiert wird, führen sie 

die Mitgliederdatei.  

 

2. Den Bezirken ist die Verwaltung der Bei-

träge übertragen. Sie haben jährlich dem 

Schatzmeister als Vertreter des Präsidiums 

über das vergangene Geschäftsjahr Rech-

nung zu legen und für das kommende Ge-

schäftsjahr einen Haushaltsplan vorzulegen.  

 

1. Die Bezirke haben die Aufgabe, im Rahmen 

der Satzung des Verbandes die Mitglieder des 

Bezirkes zu betreuen und ihre Interessen bei 

den für den Bezirk zuständigen Behörden und 

Institutionen zu vertreten. 
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§ 17 

Bezirksdelegiertenversammlung 

 

 

 

1. Die Bezirksdelegiertenversammlung besteht 

aus dem Bezirksvorstand, den Kreisvorsitzen-

den, den Ortvorsitzenden und den Bildungsbe-

auftragen. Der Bezirksvorstand kann unter Be-

rücksichtigung regionaler und fachlicher Ge-

sichtspunkte bis zu einem Drittel weitere 

Mitglieder in die Bezirksdelegiertenversammlung 

berufen. Hierbei ist darauf hinzuwirken, dass 

sich die Vielfalt der Branchen, Betriebsformen 

und Betriebsgrößen des Handels bei der Beset-

zung widerspiegelt.  

 

 

 

 

2. Die Bezirksdelegiertenversammlung soll jähr-

lich einberufen werden. 

 

Die Einberufung der Bezirksdelegiertenver-

sammlung muss erfolgen, wenn dies ein Drittel 

der Delegierten verlangt. 

 

 

 

 

 

 

3. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Be-

zirksdelegiertenversammlung gehören: 

 

Die Wahl: 

 

a) Die Wahl des Bezirksvorsitzenden. 

 

 

b) Die Wahl des Bezirksvorstandes. 

 

c) Die Wahl von zwei Rechnungsprüfern die 

nicht Mitglieder des Vorstandes sein können. 

§ 17 

Bezirksdelegiertenversammlung Mitglieder-

versammlung auf Bezirksebene 

 

1. Die BezirksdelegiertenMitgliederversamm-

lung besteht aus dem Bezirksvorstand, den 

Kreisvorsitzenden, den Ortvorsitzenden und 

den Bildungsbeauftragen. Der Bezirksvor-

stand kann unter Berücksichtigung regiona-

ler und fachlicher Gesichtspunkte bis zu ei-

nem Drittel weitere Mitglieder in die Be-

zirksdelegiertenversammlung berufen. 

Hierbei ist darauf hinzuwirken, dass sich die 

Vielfalt der Branchen, Betriebsformen und 

Betriebsgrößen des Handels bei der Beset-

zung widerspiegelt. allen Mitgliedern des 

Verbands auf Bezirksebene. Filialbetriebe 

gelten in jedem Bezirk mit einer Betriebs-

stätte als Mitglieder dieses Bezirks.  

 

2. Die Bezirksdelegiertenversammlung soll 

jährlich einberufen werden. 

 

Die Einberufung der Bezirksdelegiertenver-

sammlung muss erfolgen, wenn dies ein Drit-

tel der Delegierten verlangt. Die Mitglieder-

versammlung kann je nach Bedarf, sie muss 

alle 5 Jahre zur Wahl der Ehrenamtsträger 

oder auf Verlangen von mindestens 10 Pro-

zent der Mitglieder eines Bezirks einberufen 

werden.  

 

3. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Bezirks-

delegierten Mitgliederversammlung gehören: 

 

Die Wahl: 

 

a) Die Wahl des Bezirksvorsitzenden und sei-

ner Stellvertreter. 

 

b) Die Wahl des Bezirksvorstandes. 

 

c) Die Wahl von zwei Rechnungsprüfern die 

nicht Mitglieder des Vorstandes sein können. 
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d) Die Wahl der Delegierten zur Landesdelegier-

tenversammlung und deren Stellvertreter. 

 

e) Die Entlastung des Bezirksvorstandes und 

der Geschäftsführung. 

 

f) Die Aufstellung des Haushaltsplanes. 

 

g) Die Bezirksdelegiertenversammlung nimmt zu 

wichtigen Fragen des Bezirks und des Handels 

gegenüber der Landesdelegiertenversammlung 

und dem Präsidium Stellung.  

 

 

 

§ 18 

Bezirksvorstand 

 

1. Der Bezirksvorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden, einem oder zwei Stellvertretern und 

dem Schatzmeister. Er kann auf 10 Mitglieder 

erweitert werden. Der Bezirksvorstand kann bis 

zu zwei weitere Mitglieder kooptieren. Die Zahl 

der Vorstandsmitglieder erhöht sich bei Kooptie-

rung entsprechend. 

 

 

2. Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch die Be-

zirksdelegiertenversammlung. 

 

3. Die Mitglieder des Bezirksvorstandes können 

sich nicht vertreten lassen. 

 

4. Der Bezirksvorstand ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden. 

 

 

 

5. Der Bezirksvorstand ist für die Regelung be-

zirklicher Angelegenheiten zuständig, soweit die 

Satzung nichts anderes bestimmt. 

 

c) Die Wahl der Delegierten zur Landesdelegier-

tenversammlung und deren Stellvertreter. 

 

e) Die Entlastung des Bezirksvorstandes und 

der Geschäftsführung. 

 

f) Die Aufstellung des Haushaltsplanes. 

 

d) Die Bezirksdelegierten Mitgliederversamm-

lung nimmt zu wichtigen Fragen des Bezirks, 

des Verbands und des Handels gegenüber der 

Landesdelegiertenversammlung und dem Präsi-

dium Vorstand Stellung.  

 

 

§ 18 

Bezirksvorstand 

 

1. Der Bezirksvorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden, einem oder zwei Stellvertretern und 

dem Schatzmeister. und bis zu zwei Stellver-

tretern. Er kann auf 10 Mitglieder erweitert wer-

den. Der Bezirksvorstand kann bis zu zwei 

sechs weitere Mitglieder kooptieren. Die Zahl 

der Vorstandsmitglieder erhöht sich bei Ko-

optierung entsprechend. 

 

2. Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch die Be-

zirksdelegiertenMitgliederversammlung. 

 

3. Die Mitglieder des Bezirksvorstandes können 

sich nicht vertreten lassen. 

 

4. Der Bezirksvorstand ist beschlussfähig, 

wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend ist. Der Bezirksvorstand entschei-

det mit der Mehrheit der anwesenden Mitglie-

der. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden. 

 

5. Der Bezirksvorstand ist für die Regelung be-

zirklicher Angelegenheiten und Fragen des 

Handels und des Verbands aus bezirklicher 
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6. Beim Vorliegen besonderer Umstände kann 

der Bezirksvorstand Orts- und Kreisvorsitzende, 

ihre Stellvertreter und den Bildungsbeauftragten 

berufen und abberufen. Der Bildungsbeauftragte 

ist Vertreter des Handels für alle Fragen der Be-

rufsbildung. 

 

 

 

 

§ 19 

Bezirksvorsitzende 

 

1. Der Bezirksvorsitzende, im Verhinderungsfall 

ein vom Bezirksvorstand bestellter Stellvertreter, 

nimmt die Interessen des Bezirks innerhalb des 

Verbandes wahr. Er vertritt den Bezirk auch 

nach außen. Er verwaltet den Bezirk im Einver-

nehmen mit dem Bezirksvorstand und trägt 

Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der 

Landesdelegiertenversammlung, des Präsidi-

ums und der Bezirksdelegiertenversammlung. 

 

 

 

2. Er ist berechtigt, zur Klärung grundsätzlicher 

Fragen und zur Beilegung von Differenzen Ver-

sammlungen der regionalen und örtlichen Unter-

gliederungen einzuberufen und zu leiten; dies 

gilt auch für die Versammlungen, in denen Wah-

len stattfinden. Der Bezirksvorsitzende und die 

Geschäftsführung des Bezirks können an allen 

Veranstaltungen innerhalb des Bezirks teilneh-

men und sich zu den anstehenden Fragen äu-

ßern. 

 

 

§ 20 

Untergliederung der Bezirke in Kreise 

 

 

Sicht zuständig, soweit die Satzung nichts an-

deres bestimmt.  

 

6. Beim Vorliegen besonderer Umstände kann 

der Bezirksvorstand in Abstimmung mit der 

Bezirksgeschäftsführung Orts-, Kreisvorsit-

zende, Sprecher sowie deren Stellvertreter und 

den Bildungsbeauftragten berufen und abbe-

rufen. Der Bildungsbeauftragte ist Vertreter 

des Handels für alle Fragen der Berufsbil-

dung. 

 

 

§ 19 

Bezirksvorsitzende 

 

1. Der Bezirksvorsitzende, im Verhinderungsfall 

ein vom Bezirksvorstand bestellter Stellvertreter, 

nimmt die Interessen des Bezirks innerhalb des 

Verbandes wahr. Er vertritt den Bezirk auch 

nach außen. Er verwaltet den Bezirk im Ein-

vernehmen mit dem Bezirksvorstand und 

trägt Sorge für die Durchführung der Beschlüsse 

der Landesdelegiertenversammlung, des Präsi-

diums und der Bezirksdelegiertenversamm-

lung. des Vorstands und der Mitgliederver-

sammlung. 

 

2. Er ist berechtigt, zur Klärung grundsätzlicher 

Fragen und zur Beilegung von Differenzen Ver-

sammlungen der regionalen und örtlichen Unter-

gliederungen einzuberufen und zu leiten. Dies 

gilt auch für die Versammlungen, in denen Wah-

len stattfinden. Der Bezirksvorsitzende und die 

Geschäftsführung des Bezirks können an allen 

Veranstaltungen innerhalb des Bezirks teilneh-

men und sich zu den anstehenden Fragen äu-

ßern. 

 

 

§ 20 

Untergliederung der Bezirke in Kreise in Orte 

und Kreise 
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Im Interesse einer ordnungsgemäßen Betreu-

ung der Mitglieder können die Bezirke eine Un-

tergliederung in Kreise und Orte vornehmen. Die 

Kreise haben die überörtlichen, die Orte die örtli-

chen Interessen der Mitglieder wahrzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 

Kreisversammlung 

 

1. Die Kreisversammlung umfasst alle Mitglieder 

des Kreises. Sie findet statt auf Veranlassung 

des Kreisvorsitzenden oder auf Veranlassung 

des Bezirksvorsitzenden gemäß § 19 Ziff. 2. 

 

 

2. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Kreisver-

sammlung gehört die Wahl des Kreisvorsitzen-

den und des Kreisvorstandes. Der Vorstand des 

Bezirks kann eine Briefwahl des Kreisvorstan-

des zulassen.  

 

3. In der Kreisversammlung hat jedes Mitglied 

eine Stimme. Stimmberechtigt sind auch Ange-

stellte, die aufgrund handelsgerichtlicher Eintra-

gung oder schriftlicher Vollmacht zur Vertretung 

des Mitglieds berechtigt sind. 

 

 

 

§ 22 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Betreu-

ung der Mitglieder können die Bezirke eine 

Untergliederung in Kreise und Orte vorneh-

men. Die Kreise haben die überörtlichen, die 

Orte die örtlichen Interessen der Mitglieder 

wahrzunehmen. 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Betreu-

ung der Mitglieder können die Bezirke eine 

Untergliederung in Orte und Kreise vorneh-

men. Die Orte einschließlich der kreisfreien 

Städte und Kreise orientieren sich an der po-

litischen Gliederung in Bayern. In den Orten 

werden die örtlichen, in den Kreisen die 

kreisbezogenen Interessen der Mitglieder 

wahrgenommen. Zu diesem Zweck kann der 

Bezirksvorstand in Abstimmung mit der Be-

zirksgeschäftsführung Ortsvorsitzende, 

Kreisvorsitzende oder Sprecher sowie deren 

Stellvertreter berufen und abberufen. 

 

§ 21 

Kreisversammlung 

 

1. Die Kreisversammlung umfasst alle Mit-

glieder des Kreises. Sie findet statt auf Ver-

anlassung des Kreisvorsitzenden oder auf 

Veranlassung des Bezirksvorsitzenden ge-

mäß § 19 Ziff. 2. 

 

2. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Kreis-

versammlung gehört die Wahl des Kreisvor-

sitzenden und des Kreisvorstandes. Der Vor-

stand des Bezirks kann eine Briefwahl des 

Kreisvorstandes zulassen.  

 

3. In der Kreisversammlung hat jedes Mit-

glied eine Stimme. Stimmberechtigt sind 

auch Angestellte, die aufgrund handelsge-

richtlicher Eintragung oder schriftlicher Voll-

macht zur Vertretung des Mitglieds berech-

tigt sind. 

 

 

§ 22 
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Kreisvorstand  

 

1. Der Kreisvorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden, einem oder zwei Stellvertretern, dem 

Bildungsbeauftragten und den Ortsvorsitzenden.  

 

 

2. Der Kreisvorstand ist zur Durchführung von 

Beschlüssen und Maßnahmen des Bezirkes be-

rufen. Er vertritt die Mitglieder des Kreises ge-

genüber den örtlichen Behörden und anderen 

Institutionen. Zur Durchführung seiner Aufgaben 

steht ihm die Bezirksgeschäftsstelle zur Seite. 

 

 

§ 23 

Ortsversammlung 

 

1. Die Ortsversammlung umfasst alle Verbands-

mitglieder der politischen Gemeinde. Sie findet 

statt auf Veranlassung des Ortsvorsitzenden 

oder auf Veranlassung des Bezirksvorsitzenden 

gemäß § 19 Ziff. 2. 

 

2. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Ortsver-

sammlung gehört die Wahl des Ortsvorstandes. 

Der Vorstand des Bezirks kann eine Briefwahl 

des Ortsvorstands zulassen. 

 

3. In der Ortsversammlung hat jedes Mitglied 

eine Stimme. Stimmberechtigt sind auch Ange-

stellte, die aufgrund handelsgerichtlicher Eintra-

gung oder schriftlicher Vollmacht zur Vertretung 

des Mitglieds berechtigt sind.  

 

§ 24 

Ortsvorstand 

 

1. Der Ortsvorstand besteht aus dem Vorsitzen-

den und in der Regel einem oder zwei Stellver-

tretern. Er kann auf bis zu sieben Mitglieder er-

weitert werden. 

 

2. Der Ortsvorstand ist zur Durchführung von 

Kreisvorstand  

 

1. Der Kreisvorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden, einem oder zwei Stellvertretern, dem 

Bildungsbeauftragten und den Ortsvorsitzen-

den.  

 

2. Der Kreisvorstand ist zur Durchführung 

von Beschlüssen und Maßnahmen des Bezir-

kes berufen. Er vertritt die Mitglieder des 

Kreises gegenüber den örtlichen Behörden 

und anderen Institutionen. Zur Durchführung 

seiner Aufgaben steht ihm die Bezirksge-

schäftsstelle zur Seite. 

 

§ 23 

Ortsversammlung 

 

1. Die Ortsversammlung umfasst alle Ver-

bandsmitglieder der politischen Gemeinde. 

Sie findet statt auf Veranlassung des Orts-

vorsitzenden oder auf Veranlassung des Be-

zirksvorsitzenden gemäß § 19 Ziff. 2. 

 

2. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Orts-

versammlung gehört die Wahl des Ortsvor-

standes. Der Vorstand des Bezirks kann eine 

Briefwahl des Ortsvorstands zulassen. 

 

3. In der Ortsversammlung hat jedes Mitglied 

eine Stimme. Stimmberechtigt sind auch An-

gestellte, die aufgrund handelsgerichtlicher 

Eintragung oder schriftlicher Vollmacht zur 

Vertretung des Mitglieds berechtigt sind.  

 

§ 24 

Ortsvorstand 

 

1. Der Ortsvorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden und in der Regel einem oder zwei 

Stellvertretern. Er kann auf bis zu sieben Mit-

glieder erweitert werden. 

 

2. Der Ortsvorstand ist zur Durchführung von 
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Beschlüssen und Maßnahmen des Ortes beru-

fen. Er vertritt die Mitglieder des Ortes gegen-

über der örtlichen Behörden und anderen Insti-

tutionen. Zur Durchführung seiner Aufgaben 

steht ihm die Bezirksgeschäftsstelle zur Seite. 

 

 

 

§ 25 

Fachgemeinschaften 

 

1. Soweit nach § 11 Ziff. 2 der Satzung Fachge-

meinschaften gebildet worden sind, gehören die 

Mitglieder des Verbandes diesen nach dem 

Schwerpunkt ihres Sortimentes an. Die Mitglie-

der haben Anspruch auf Rat und Unterstützung 

in allen fachlichen Fragen.  

 

2. Umfasst das Sortiment eines Mitgliedes Wa-

ren mehrerer Branchen im wesentlichen Um-

fang, kann das Mitglied auf Antrag in weitere 

Fachgemeinschaften als Gast aufgenommen 

werden. 

 

3. Die Fachgemeinschaften arbeiten auf fachli-

chem Gebiet selbständig im Rahmen des Ver-

bandes. Ihnen obliegen die fachliche Betreuung 

der Mitglieder und die Vertretung der Interessen 

ihres Fachzweiges innerhalb der Handelsorgani-

sation und nach außen. 

 

 

 

4. Die Fachgemeinschaften haben bei ihrer 

fachlichen Arbeit ihre Auffassungen und Maß-

nahmen mit den entsprechenden regionalen 

Gliederungen des Verbandes unter Berücksich-

tigung der allgemeinen Interessen des Handels 

abzustimmen. 

 

Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet 

in allen Fällen das Präsidium endgültig. 

 

 

Beschlüssen und Maßnahmen des Ortes be-

rufen. Er vertritt die Mitglieder des Ortes ge-

genüber der örtlichen Behörden und anderen 

Institutionen. Zur Durchführung seiner Auf-

gaben steht ihm die Bezirksgeschäftsstelle 

zur Seite. 

 

 

§ 25 § 21 

Fachgemeinschaften 

 

1. Soweit nach § 11 Ziff. 2 der Satzung Fachge-

meinschaften gebildet worden sind, gehören die 

Mitglieder des Verbandes diesen nach dem 

Schwerpunkt ihres Sortimentes an. Die Mitglie-

der haben Anspruch auf Rat und Unterstützung 

in allen fachlichen Fragen.  

 

2. Umfasst das Sortiment eines Mitgliedes Wa-

ren mehrerer Branchen im wesentlichen Um-

fang, kann das Mitglied auf Antrag in weitere 

Fachgemeinschaften als Gast aufgenommen 

werden. 

 

3. Die Fachgemeinschaften arbeiten auf fachli-

chem Gebiet selbständig im Rahmen des Ver-

bandes. eigenständig unter Berücksichti-

gung der verbandlichen Interessen. Ihnen ob-

liegen die fachliche Betreuung der Mitglieder 

und die Vertretung der Interessen ihres Fach-

zweiges innerhalb der Handelsorganisation und 

nach außen. 

 

4. Die Fachgemeinschaften haben bei ihrer 

fachlichen Arbeit ihre Auffassungen und 

Maßnahmen mit den entsprechenden regio-

nalen Gliederungen des Verbandes unter Be-

rücksichtigung der allgemeinen Interessen 

des Handels abzustimmen. 

 

Kommt keine Einigung zustande, so ent-

scheidet in allen Fällen das Präsidium end-

gültig. 
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5. Das Präsidium beruft die Vorsitzenden von 

Landesfachgemeinschaften und ihre Stellvertre-

ter, es ist ebenfalls für die Abberufung zustän-

dig. 

 

 

 

 

6. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinde-

rung ein Stellvertreter, ist Delegierter für die 

Fachversammlung auf Bundesebene. 

 

 

§ 26 

Einberufung und Abstimmung in Versammlun-

gen 

 

1. Die Einladungen zu den Landesdelegierten-

versammlungen, den Bezirksdelegiertenver-

sammlungen, den Kreisversammlungen, den 

Ortsversammlungen ergehen durch den Präsi-

denten, den Bezirksvorsitzenden, den Kreisvor-

sitzenden, den Ortsvorsitzenden. 

 

 

2. Sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, 

müssen die Einladungen schriftlich mit Angabe 

der Tagesordnung erfolgen und sind mindestens 

14 Tage vor dem Versammlungstage zu versen-

den (z. B. Post, Fax, E-Mail). 

 

 

3. Abstimmungen 

 

a) Beschlüsse werden mit der absoluten Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit 

4. Die Fachgemeinschaften haben bei ihrer 

fachlichen Arbeit ihre Meinungsbildung und 

Maßnahmen mit dem Vorstand und unter Be-

rücksichtigung der allgemeinen Interessen 

des Handels und des Verbands abzustim-

men. Im Falle unterschiedlicher Auffassun-

gen entscheidet der Vorstand.  

 

5. Das Präsidium beruft die Vorsitzenden von 

Landesfachgemeinschaften und ihre Stell-

vertreter, es ist ebenfalls für die Abberufung 

zuständig. 

5. Die Vorsitzenden von Landesfachgemein-

schaften und ihre Stellvertreter werden vom 

Vorstand berufen und abberufen.  

 

6. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinde-

rung ein Stellvertreter, ist Delegierter für die 

Fachversammlung auf Bundesebene. 

 

 

§ 26 § 22 

Einberufung und Abstimmung in Versammlun-

gen 

 

1. Die Einladungen zu den Landesdelegierten-

versammlungen, den BezirksdelegiertenMit-

gliederversammlungen, den Kreisversammlun-

gen und den Ortsversammlungen ergehen 

durch den Präsidenten, den Bezirksvorsitzen-

den, den Kreisvorsitzenden und den Ortsvorsit-

zenden oder den jeweiligen Sprecher.  

 

2. Sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, 

müssen die Einladungen schriftlich mit Angabe 

der Tagesordnung erfolgen und sind mindestens 

14 Tage vor dem Versammlungstage zu versen-

den (z. B. per Post, Fax, E-Mail oder auf ande-

rem elektronischen Weg). 

 

3. Abstimmungen 

 

a) Beschlüsse werden mit der absoluten Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit 
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die Satzung nichts anderes bestimmt. Stimm-

enthaltungen und ungültige Stimmen werden 

nicht mitgezählt. 

 

b) Satzungsänderungen, sowie Beschlüsse 

gem. § 13 Ziff 4 c und d, bedürfen der Zustim-

mung von ¾ der anwesenden Stimmberechtig-

ten.  

 

c) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der 

Landesschatzmeister, sowie der Bezirksvorsit-

zende, werden in geheimer Wahl gewählt.  

 

d) Jeder Delegierte der Landes- oder Be-

zirksdelegiertenversammlung, sowie jeder 

Stimmberechtigte in Orts- und Kreisversamm-

lungen, hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist in-

soweit übertragbar, als ein Delegierter oder 

Stimmberechtigter maximal zwei Stimmrechte 

ausüben kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Bei der Wahl der Tarifkommission sind nur ta-

rifgebundene Delegierte stimmberechtigt. Ein 

Stimmrecht kann nur auf Delegierte mit Tarifbin-

dung übertragen werden.  

 

f) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

ist auf Antrag eines anwesenden Stimmberech-

tigten schriftlich abzustimmen.  

 

4. Onlineversammlungen und –abstimmungen 

Abweichend von § 32 Abs. 1 S. 1 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs (BGB) können die in Ziff. 1 

die Satzung nichts anderes bestimmt. Stimm-

enthaltungen und ungültige Stimmen werden 

nicht mitgezählt. 

 

b) Satzungsänderungen sowie Beschlüsse gem. 

§ 13 Ziff. 4 c und d bedürfen der Zustimmung 

von ¾ der anwesenden Stimmberechtigten.  

 

 

c) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der 

Landesschatzmeister sowie der Bezirksvorsit-

zende, werden in geheimer Wahl gewählt.  

 

d) Jeder Delegierte der Landesdelegierten- 

oder Be-zirksdelegiertenversammlung, sowie 

jeder Stimmberechtigte in Orts- und Kreis-

versamm-lungen, hat eine Stimme. Das 

Stimmrecht ist insoweit übertragbar, als ein 

Delegierter oder Stimmberechtigter maximal 

zwei Stimmrechte ausüben kann.  

 

d) Jeder Delegierte der Landesdelegierten-

versammlung sowie jedes Mitglied in der Mit-

gliederversammlung, in Orts- und Kreisver-

sammlungen hat eine Stimme. Filialbetriebe 

gelten in jeder politischen Einheit mit einer 

Betriebsstätte als Mitglieder dieser Einheit. 

Das Stimmrecht ist übertragbar. Auf jeden 

Delegierten bzw. jedes Mitglied kann eine 

Stimme übertragen werden.  

 

e) Bei der Wahl der Tarifkommission sind nur ta-

rifgebundene Delegierte stimmberechtigt. Ein 

Stimmrecht kann nur auf Delegierte mit Tarifbin-

dung übertragen werden.  

 

f) Soweit die Satzung nichts anderes be-

stimmt, ist auf Antrag eines anwesenden 

Stimmberechtigten schriftlich abzustimmen.  

 

4. Onlineversammlungen und –abstimmungen 

Abweichend von § 32 Abs. 1 S. 1 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs (BGB) können die in Ziff. 1 
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genannten Personen Vereinsmitgliedern ermög-

lichen, an der Mitgliederversammlung ohne An-

wesenheit am Versammlungsort teilzunehmen 

und Mitgliederrechte im Wege der elektroni-

schen Kommunikation auszuüben. 

 

 

5. Beschlüsse sollen in eine Niederschrift aufge-

nommen werden, die vom Vorsitzenden zu un-

terschreiben ist. 

 

 

§ 27 

Ämter im Verband 

 

 

1. In ein Amt können nur Handelsunternehmer 

oder leitende Angestellte im Sinne des Betriebs-

verfassungsgesetzes gewählt oder berufen wer-

den. Die Ämter können nur persönlich ausgeübt 

werden. 

 

2. Beginnend ab dem Jahr 2011 werden alle 

Ämter des Verbandes im Jahr der Präsidiums-

wahl gewählt. 

 

3. Die Amtszeit beträgt grundsätzlich fünf Jahre 

vom Tag der Wahl oder der Berufung an mit der 

Maßgabe, dass die Träger eines Amtes bis zu 

dessen Neubesetzung im Amt verbleiben. Wie-

derwahl oder erneute Berufung ist zulässig. 

Sollte eine Nachwahl während der laufenden 

Amtszeit durch Ausscheiden eines Amtsträgers 

notwendig werden, erfolgt diese Wahl nur für die 

restliche Dauer der laufenden Amtszeit. 

 

4. Eine Wahl oder Berufung nach Vollendung 

des 68. Lebensjahres ist ausgeschlossen. 

 

5. Der/Die Träger/in eines Amtes verliert sein/ihr 

Amt, bei seinem/ihrem Ausscheiden aus dem 

Mitgliedsunternehmen oder wenn die Mitglied-

schaft des Unternehmens im Verband endet. 

 

genannten Personen Vereinsmitgliedern ermög-

lichen, an der Mitgliederversammlung Ver-

sammlungen ohne Anwesenheit am Versamm-

lungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im 

Wege der elektronischen Kommunikation auszu-

üben. 

 

5. Beschlüsse sollen in eine Niederschrift aufge-

nommen werden, die vom Vorsitzenden zu un-

terschreiben ist. 

 

 

§ 27 § 23 

Ämter im Verband 

 

 

1. In ein Amt können nur Handelsunternehmer 

oder leitende Angestellte im Sinne des Be-

triebsverfassungsgesetzes gewählt oder beru-

fen werden. Die Ämter können nur persönlich 

ausgeübt werden. 

 

2. Beginnend ab dem Jahr 2011 werden alle 

Ämter des Verbandes im Jahr der Präsidium-

Vorstandswahl gewählt. 

 

3. Die Amtszeit beträgt grundsätzlich fünf Jahre 

vom Tag der Wahl oder der Berufung an mit der 

Maßgabe, dass die Träger eines Amtes bis zu 

dessen Neubesetzung im Amt verbleiben. Wie-

derwahl oder erneute Berufung ist zulässig. 

Sollte eine Nachwahl während der laufenden 

Amtszeit durch Ausscheiden eines Amtsträgers 

notwendig werden, erfolgt diese Wahl nur für die 

restliche Dauer der laufenden Amtszeit. 

 

4. Eine Wahl oder Berufung nach Vollendung 

des 68. Lebensjahres ist ausgeschlossen. 

 

5. Der/Die Träger/in eines Amtes verliert 

sein/ihr Amt, bei seinem/ihrem Ausscheiden 

aus dem Mitgliedsunternehmen oder wenn 

die Mitgliedschaft des Unternehmens im Ver-

band endet. 
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6. Die Ämter des Vereins werden grundsätzlich 

unentgeltlich ausgeübt, soweit nicht diese Sat-

zung etwas anderes bestimmt. 

 

7. Für die Ausübung des Präsidentenamtes 

kann im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

eine Entschädigung geleistet werden. 

Die Entscheidung hierüber trifft der Vorstand. 

 

 

§ 28 

Verhinderung im Amt 

 

Ist ein Vorsitzender in der Ausübung seines Am-

tes verhindert, so tritt an seine Stelle der jewei-

lige Stellvertreter, nach Maßgabe der Satzung. 

Dies gilt für einen Zeitraum von 6 Monaten auch 

im Falle des Todes eines Vorsitzenden. Ist kein 

Stellvertreter vorhanden oder ist dieser verhin-

dert, so kann der Vorsitzende der übergeordne-

ten regionalen Gliederung für die Übergangszeit 

das Amt selbst ausüben oder ein geeignetes 

Mitglied mit der Wahrnehmung des Amtes be-

auftragen. 

 

 

§ 29 

Abberufung und Abwahl aus einem Amt im Ver-

band 

 

1. Personen, die ein Amt im Verband ausüben, 

können bei schweren Verstößen gegen Amts-

pflichten und das Ansehen des Verbandes vom 

Präsidium mit sofortiger Wirkung abberufen wer-

den. 

 

 

 

5. Personen, die ein Amt ausüben, verlieren 

dies bei Ihrem Ausscheiden aus dem Mit-

gliedsunternehmen oder mit Beendigung der 

Mitgliedschaft des Unternehmens im Ver-

band.  

 

6. Die Ämter des Vereins werden grundsätzlich 

unentgeltlich ausgeübt, soweit nicht diese Sat-

zung etwas anderes bestimmt. 

 

7. Für die Ausübung des Präsidentenamtes 

kann im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

eine Entschädigung geleistet werden. 

Die Entscheidung hierüber trifft der Vorstand. 

 

 

§ 28 § 24 

Verhinderung im Amt 

 

Ist ein Vorsitzender in der Ausübung seines Am-

tes verhindert, so tritt an seine Stelle der jewei-

lige Stellvertreter nach Maßgabe der Satzung. 

Dies gilt für einen Zeitraum von 6 Monaten auch 

im Falle des Todes eines Vorsitzenden. Ist kein 

Stellvertreter vorhanden oder ist dieser verhin-

dert, so kann der Vorsitzende der übergeordne-

ten regionalen Gliederung für die Übergangszeit 

das Amt selbst ausüben oder ein geeignetes 

Mitglied mit der Wahrnehmung des Amtes be-

auftragen. 

 

 

§ 29 § 25 

Abberufung und Abwahl aus einem Amt im Ver-

band 

 

1. Personen, die ein Amt im Verband ausüben, 

können bei schweren Verstößen gegen Amts-

pflichten und das Ansehen des Verbandes vom 

Präsidium Vorstand mit sofortiger Wirkung ab-

berufen werden. Der Betroffene ist vorher anzu-

hören. 
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Der Betroffene ist vorher anzuhören. 

 

2. Personen, die ein Amt im Verband ausüben, 

können von dem zuständigen Gremium oder der 

zuständigen Versammlung, die es in das Amt 

berufen haben, abgewählt werden. Der Be-

schluss über die Abwahl muss mit einer Mehr-

heit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder 

erfolgen. 

 

 

§ 30  

Tarifkommission 

 

Die Tarifkommission besteht aus bis zu 25 Mit-

gliedern sowie bis zu 10 Ersatzmitgliedern, die 

von der Landesdelegiertenversammlung ge-

wählt werden. Nicht tarifgebundene Mitglieder 

können nicht Mitglied der Tarifkommission sein. 

Die Tarifkommission ist zuständig für alle tarif-

politischen Fragen, insbesondere für den Ab-

schluss von Tarifverträgen. Die Zuziehung wei-

terer sachverständiger Mitglieder zu den Bera-

tungen ist möglich. 

 

Die Tarifkommission wählt aus ihrer Mitte den 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 

 

 

§ 31 

Streikfonds 

 

1. Zur Unterstützung von tarifgebundenen Mit-

gliedern bei Arbeitskampfmaßnahmen wird ein 

Streikfond gebildet. 

 

2. Der Streikfonds ist Bestandteil des Verbands-

vermögens. Er wird von seinem Verwaltungsrat 

geführt. Dieser besteht aus den Mitgliedern des 

Vorstandes (§ 15), soweit die von ihnen reprä-

sentierten Unternehmen tarifgebunden sind und 

dem Vorsitzenden der Tarifkommission (§ 31) 

sowie dessen Stellvertreter. Der Verwaltungsrat 

wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Nicht 

 

 

2. Personen, die ein Amt im Verband ausüben, 

können von dem zuständigen Gremium oder der 

zuständigen Versammlung, die es in das Amt 

berufen haben, abgewählt werden. Der Be-

schluss über die Abwahl muss mit einer Mehr-

heit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder 

erfolgen. 

 

 

§ 30 § 26 

Tarifkommission 

 

Die Tarifkommission besteht aus bis zu 25 Mit-

gliedern sowie bis zu 10 Ersatzmitgliedern, die 

von der Landesdelegiertenversammlung gewählt 

werden. Nicht tarifgebundene Mitglieder können 

nicht Mitglied der Tarifkommission sein. Die Ta-

rifkommission ist zuständig für alle tarifpoliti-

schen Fragen, insbesondere für den Abschluss 

von Tarifverträgen. Die Zuziehung weiterer 

sachverständiger Mitglieder zu den Beratungen 

ist möglich. 

 

Die Tarifkommission wählt aus ihrer Mitte den 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 

 

 

§ 31 § 27 

Streikfonds 

 

1. Zur Unterstützung von tarifgebundenen Mit-

gliedern bei Arbeitskampfmaßnahmen wird ein 

Streikfond gebildet. 

 

2. Der Streikfonds ist Bestandteil des Verbands-

vermögens. Er wird von seinem Verwaltungsrat 

geführt. Dieser besteht aus den Mitgliedern des 

Vorstandes (§ 15), soweit die von ihnen reprä-

sentierten Unternehmen tarifgebunden sind, und 

dem Vorsitzenden der Tarifkommission (§ 31) 

sowie dessen Stellvertreter. Der Verwaltungsrat 

wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Nicht 
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tarifgebundene Mitglieder können nicht Mitglie-

der des Verwaltungsrats sein. Wechselt ein Mit-

glied in die OT Mitgliedschaft, verliert es ein ent-

sprechendes Amt mit sofortiger Wirkung. 

 

3. Die Teilnahme am Streikfonds ist freiwillig 

und beitragspflichtig. 

 

4. Die Höhe des Beitrages wird durch den Ver-

waltungsrat festgesetzt. 

 

5. Über die bei Arbeitskampfmaßnahmen im Be-

trieb eines Mitglieds zu gewährende Unterstüt-

zung entscheidet der Verwaltungsrat. Ein 

Rechtsanspruch auf Unterstützung besteht 

nicht. Die Unterstützung wird im Rahmen der im 

Fonds zur Verfügung stehenden Mittel gewährt. 

 

6. Der Verwaltungsrat erlässt eine Geschäfts-

ordnung, die die Teilnahme am Streikfonds so-

wie die Gewährung einer Unterstützung im Ein-

zelnen regelt. 

 

 

§ 32 

Geschäftsführung 

 

1. Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der 

Verband in München seine Hauptgeschäfts-

stelle.  

 

2. Für die Tätigkeit der Geschäftsstellen, der 

Geschäftsführer und Referenten sowie deren 

Dienstverhältnisse bestimmt die Geschäftsord-

nung das Nähere. Diese erlässt das Präsidium. 

 

 

3. Der Hauptgeschäftsführer, die Geschäftsfüh-

rer und Referenten des Verbandes sind für ihren 

Arbeitsbereich dem Präsidium bzw. dem Be-

zirksvorstand verantwortlich. Sie nehmen an 

den Sitzungen der Verbandsorgane und der üb-

rigen Gremien mit beratender Stimme teil. 

 

tarifgebundene Mitglieder können nicht Mitglie-

der des Verwaltungsrats sein. Wechselt ein Mit-

glied in die OT Mitgliedschaft, verliert es ein ent-

sprechendes Amt mit sofortiger Wirkung. 

 

3. Die Teilnahme am Streikfonds ist freiwillig und 

beitragspflichtig. 

 

4. Die Höhe des Beitrages wird durch den Ver-

waltungsrat festgesetzt. 

 

5. Über die bei Arbeitskampfmaßnahmen im Be-

trieb eines Mitglieds zu gewährende Unterstüt-

zung entscheidet der Verwaltungsrat. Ein 

Rechtsanspruch auf Unterstützung besteht 

nicht. Die Unterstützung wird im Rahmen der im 

Fonds zur Verfügung stehenden Mittel gewährt. 

 

6. Der Verwaltungsrat erlässt eine Geschäfts-

ordnung, die die Teilnahme am Streikfonds so-

wie die Gewährung einer Unterstützung im Ein-

zelnen regelt. 

 

 

§ 32 § 28 

Geschäftsführung 

 

1. Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der 

Verband in München seine Hauptgeschäfts-

stelle.  

 

2. Für die Tätigkeit der Geschäftsstellen, der 

Geschäftsführer und Referenten sowie deren 

Dienstverhältnisse bestimmt die Geschäftsord-

nung das Nähere. Diese erlässt das Präsidium 

der Vorstand. 

 

3. Der Hauptgeschäftsführer, die Geschäftsfüh-

rer und Referenten des Verbandes sind für ihren 

Arbeitsbereich dem Präsidium Vorstand bzw. 

dem Bezirksvorstand verantwortlich. Sie neh-

men an den Sitzungen der Verbandsorgane und 

der übrigen Gremien mit beratender Stimme teil. 
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4. Der Hauptgeschäftsführer ist besonderer Ver-

treter des Verbandes im Sinne von § 30 BGB. 

Seine Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf alle 

im Rahmen der Verbandsgeschäftsführung auf-

tretenden Rechtsangelegenheiten einschließlich 

der Prozessvertretung. Dies beinhaltet auch die 

Wahrnehmung von Rechten, die dem Verband 

aufgrund von Mitgliedschaften bei anderen Insti-

tutionen zustehen. Die Regelungen des Vertra-

ges über die Umsetzung der HDE-Strukturre-

form sind zu beachten. 

Der Hauptgeschäftsführer wird vom Präsidium 

bestellt und abberufen. Er ist Dienstvorgesetzter 

aller Beschäftigten des Verbandes. 

 

 

§ 33 

Aufschmelzung 

 

1. Eine Entscheidung über die Aufnahme eines 

Rechtsträgers durch Übertragen des Vermö-

gens als Ganzes ohne Auflösung des Verban-

des kann durch Beschluss der Landesdelegier-

tenversammlung mit ¾ Mehrheit getroffen wer-

den. 

 

 

§ 34 

Auflösung 

 

Zu einer Auflösung des Verbandes bedarf es 

des Beschlusses der Landesdelegiertenver-

sammlung. Dieser Beschluss muss in einer Mit-

gliederversammlung, in der mindestens 50 % al-

ler Mitglieder anwesend sein müssen, mit min-

destens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 

gebilligt werden. Sind in der Versammlung aller 

Mitglieder des Vereins nicht 50 % der Mitglieder 

anwesend, so ist innerhalb einer Frist von 3 Mo-

naten unter Beachtung der Ladungsfristen und 

Formvorschriften des § 26 Nr.2 eine neue Mit-

gliederversammlung einzuberufen, die mit einer 

Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der anwe-

4. Der Hauptgeschäftsführer ist besonderer Ver-

treter des Verbandes im Sinne von § 30 BGB. 

Seine Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf alle 

im Rahmen der Verbandsgeschäftsführung auf-

tretenden Rechtsangelegenheiten einschließlich 

der Prozessvertretung. Dies beinhaltet auch die 

Wahrnehmung von Rechten, die dem Verband 

aufgrund von Mitgliedschaften bei anderen Insti-

tutionen zustehen. Die Regelungen des Vertra-

ges über die Umsetzung der HDE-Strukturre-

form sind zu beachten. 

Der Hauptgeschäftsführer wird vom Präsidium 

Vorstand bestellt und abberufen. Er ist Dienst-

vorgesetzter aller Beschäftigten des Verbandes. 

 

 

§ 33 § 29 

Aufschmelzung 

 

1. Eine Entscheidung über die Aufnahme eines 

Rechtsträgers durch Übertragen des Vermö-

gens als Ganzes ohne Auflösung des Verban-

des kann durch Beschluss der Landesdelegier-

tenversammlung mit ¾ Mehrheit getroffen wer-

den. 

 

 

§ 34 § 30 

Auflösung 

 

Zu einer Auflösung des Verbandes bedarf es 

des Beschlusses der Landesdelegiertenver-

sammlung. Dieser Beschluss muss in einer Mit-

gliederversammlung, in der mindestens 50 % al-

ler Mitglieder anwesend sein müssen, mit min-

destens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 

gebilligt werden. Sind in der Versammlung aller 

Mitglieder des Vereins Verbands nicht 50 % 

der Mitglieder anwesend, so ist innerhalb einer 

Frist von 3 Monaten unter Beachtung der La-

dungsfristen und Formvorschriften des § 26 § 22 

Nr. 2 eine neue Mitgliederversammlung einzube-

rufen, die mit einer Mehrheit von drei Viertel der 
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senden Mitglieder entscheidet. Die beschlussfä-

hige Mitgliederversammlung beschließt über die 

Verwendung des nach Erfüllung aller Verbind-

lichkeiten verbleibenden Verbandsvermögens, 

das nur zu einem gemeinnützigen Zweck des 

Handels verwendet werden darf. 

 

§ 35 

Geschäftsjahr und Gerichtsstand 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Gerichtsstand des Verbandes ist München, für 

Auseinandersetzungen die nur einen Bezirk be-

treffen der Sitz der jeweiligen Bezirksgeschäfts-

stelle. 

 

 

 

Stimmen der anwesenden Mitglieder entschei-

det. Die beschlussfähige Mitgliederversammlung 

beschließt über die Verwendung des nach Erfül-

lung aller Verbindlichkeiten verbleibenden Ver-

bandsvermögens, das nur zu einem gemeinnüt-

zigen Zweck des Handels verwendet werden 

darf. 

 

§ 35 § 31 

Geschäftsjahr und Gerichtsstand 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Gerichtsstand des Verbandes ist München, für 

Auseinandersetzungen, die nur einen Bezirk be-

treffen, der Sitz der jeweiligen Bezirksgeschäfts-

stelle. 

 

 

 

 

Stand 21.04.2026; Wolfgang Puff 


